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THEMA DES MON ATS  

Revision der Gebäuderichtlinie: Europäisches Parlament legt seine Verhandlungsposition fest 

Nachdem sich die verschiedenen Fraktionen im Europäischen Parlament (EP) am 30. Januar 2023 auf 

einen Kompromiss zur Revision der Gebäudeeffizienzrichtlinie (EPBD) einigen konnten, hat das Europäi-

sche Parlament am 14. März 2023 mit 343 Stimmen, 216 Gegenstimmen und 78 Enthaltungen den Entwurf 

des EP-Berichterstatters Ciarán Cuffe (Grüne/EFA, Irland) angenommen. Somit steht nun die Verhand-

lungsposition des EP fest. 

 

So wird in dem angenommenen Bericht festgelegt, dass öffentliche und bestehende Nichtwohngebäude 

ab 2027 mindestens die Energieeffizienzklasse E und ab 2030 die Energieeffizienzklasse D erreichen sol-

len. Wohngebäude sollen ab 2030 mindestens die Anforderungen der Klasse E und ab 2033 die der Klasse 

D erreichen (im Vergleich zu F und E im Kommissionsvorschlag und D und C im ursprünglichen Bericht-

entwurf von Ciarán Cuffe). 

 

Konkret bedeutet dies, dass bis 2033 die Energieeffizienzklassen G – F – E auslaufen sollen bzw. dass 45 

Prozent der Wohngebäude in Deutschland innerhalb von neun Jahren saniert werden müssen.  

 

Eine Ausnahme soll es für öffentliche Sozialwohnungen geben: Mitgliedstaaten können öffentliche Sozial-

wohnungen von dieser Verpflichtung befreien. Voraussetzung ist, dass solche Renovierungen nicht kos-

tenneutral sind oder zu Mieterhöhungen führen, die nicht durch Energieeinsparungen kompensiert werden 

können. Diese Ausnahme gilt jedoch nur für 22 Prozent aller Wohngebäude der Effizienzklassen G – F – 

E und das nur bis zum 1. Januar 2037. Was Deutschland anbelangt, würde der Anteil der Sozialwohnun-

gen, die unter diese Ausnahme fällt, geringer ausfallen, da nicht alle Sozialwohnungen von öffentlichen 

Wohnungsunternehmen bereitgestellt werden.  

 

Denkmalgeschützte Gebäude sollen auch von den neuen Regelungen ausgenommen werden. Für Ge-

bäude, die wegen ihres besonderen architektonischen oder historischen Werts geschützt sind, technische 

Gebäude, vorübergehend genutzte Gebäude sowie Kirchen und Andachtsstätten können die EU-Mitglied-

staaten ebenfalls Ausnahmen genehmigen. 

 

Der Kompromissentwurf enthält außerdem einen neuen Artikel (3a) in dem die Mitgliedstaaten regionale 

und lokale Behörden dazu ermächtigen können, integrierte Quartiere zu ermitteln, um verschiedene Be-

lange der Stadtplanung in integrierte Renovierungsprogramme (IRP) auf Quartiersebene einzuführen. 

Diese sollen u.a. auch die Bestimmungen aus der Energieeffizienzrichtlinie zum Bau effizienter Fernwärme 

und Fernkälteinfrastrukturen sowie dem Bau der Anlagen von Erneuerbare-Energien-Gemeinschaften be-

rücksichtigen.    

 

Was die Einführung neuer harmonisierter Energieeffizienzausweise (EPC) betrifft, sollen diese bis zum 31. 

Dezember 2025 eingeführt werden. Mitgliedstaaten, die bereits ein neues System seit 2019 eingeführt 

haben, können es bis spätestens Ende 2029 beibehalten. 

 

Ab 2026 sollen neue Gebäude, die von Behörden genutzt oder verwaltet werden oder sich in deren Besitz 

befinden, emissionsfrei bzw. Nullemissionsgebäude sein. Ab 2028 gilt dies für alle anderen neuen Ge-

bäude (im Kommissionsvorschlag war dies für 2027 und 2030 vorgesehen). 

 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0068_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0068_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0068_DE.pdf
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Darüber hinaus sieht der Text ein Verbot von Heizungsanlagen mit fossilen Brennstoffen in neuen Gebäu-

den vor sowie in Gebäuden, die einer größeren Renovierung, einer tiefgreifenden Renovierung oder einer 

Erneuerung der Heizungsanlage unterzogen werden. Dies soll ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der EPBD 

in nationales Recht gelten. Bis 2035 sollen die Mitgliedstaaten diese Heizungssysteme für alle übrigen 

Gebäude schrittweise abschaffen. Eine Fristverlängerung ist bis 2040 möglich, sofern Mitgliedstaaten 

nachweisen können, dass dies bis 2035 nicht umsetzbar ist. 

 

In Bezug auf Solaranlagen sollen Mitgliedstaaten die Installation von Solaranlagen gewährleisten, „sofern 

dies technisch, wirtschaftlich und funktional machbar ist“. Für alle neuen öffentlichen Gebäude und Nicht-

wohngebäude gilt dies bis zwei Jahre nach Inkrafttreten der EPBD-Revision; für alle bestehenden öffentli-

chen Gebäude und Nichtwohngebäude bis zum 31. Dezember 2026; für alle neuen Wohngebäude und 

bedachten Parkplätze bis zum 31. Dezember 2028 und für Gebäude, die einer größeren Renovierung 

unterzogen werden, bis zum 31. Dezember 2032. 

 

Der Punkt der Kosteneffizienz und technischen Durchführbarkeit wird auch an anderer Stelle im Kompro-

missentwurf aufgegriffen. So wird z. B. in Bezug auf die Ladeinfrastruktur darauf verwiesen, dass Mitglied-

staaten sicherstellen sollen, dass die Vorverkabelung so ausgelegt ist, dass sie die gleichzeitige und effi-

ziente Nutzung der erwarteten Anzahl von Ladepunkten ermöglicht und gegebenenfalls die Installation 

eines Last- oder Lademanagementsystems unterstützt, „soweit dies technisch und wirtschaftlich machbar 

und gerechtfertigt ist“. 

 

In der Methode zur Berechnung der Kostenoptimalität wurde neben „externen Umwelt- und Gesundheits-

wirkungen der Energienutzung“ auch die „externen sozialen Wirkungen der Gebäudesanierung, des Neu-

baus, Abrisses und der Änderungen der bebauten Umwelt“ aufgenommen. 

 

Weiterhin sieht der Entwurf vor, dass Mitgliedstaaten einen nationalen Renovierungsplan erstellen müssen. 

Dieser sollte einen Fahrplan mit nationalen Zielen für die Bekämpfung der Energiearmut und einen Über-

blick über durchgeführte und geplante politische Maßnahmen sowie Finanzierungsmaßnahmen diesbe-

züglich enthalten. 

 

In den nächsten Tagen wird der Termin für den Beginn der Trilog-Verhandlungen zwischen dem Rat, dem 

Europäischen Parlament und der Europäischen Kommission festgelegt. Der EP-Berichterstatter Ciarán 

Cuffe hofft, das Dossier noch vor Ende der schwedischen Ratspräsidentschaft, also Ende Juni 2023, ab-

schließen zu können. (gdw/jos) 
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AKTU ELLES AU S POLITIK UND  GESETZGEBUNG  

Leitlinien der EU-Kommission zur Unterstützung 

von Online-Plattformen und Suchmaschinen 

Die EU-Kommission hat am 1. Februar 2023 unver-

bindliche Leitlinien (in Form von Q&A) veröffentlicht, 

die Online-Plattformen und Suchmaschinen dabei 

helfen sollen, ihrer Verpflichtung nachzukommen, 

bis spätestens 17. Februar 2023 und danach min-

destens einmal alle sechs Monate Informationen 

über die durchschnittliche monatliche Anzahl der ak-

tiven Dienstleistungsempfänger in der EU gemäß 

Artikel 24 des Digital Services Act (DSA) zu melden. 

Die Veröffentlichung der unverbindlichen Leitlinien 

durch die EU-Kommission ist eine wichtige Initiative 

zur Unterstützung der Adressaten der DSA-Ver-

pflichtungen, um die notwendigen Mitteilungen an 

die Kommission einzureichen. 

Die EU-Verordnung über einen Binnenmarkt für di-

gitale Dienstleistungen (Digital Services Act oder 

einfach DSA) ist am 16. November 2022 in Kraft ge-

treten, wobei ihre vollständige Anwendung für den 

17. Februar 2024 geplant ist.  

Die Europäische Kommission wird somit beurteilen, 

ob ein Unternehmen als VLOP (Very Large Online 

Platform) oder VLSE (Very Large Search Engine) 

eingestuft werden soll. 

Wenn die Unternehmen eine durchschnittliche mo-

natliche Nutzerzahl von 45 Millionen oder mehr (das 

entspricht mehr als 10 % der EU-Bevölkerung) an-

geben, werden sie als sehr große Online-Plattfor-

men oder sehr große Online-Suchmaschinen be-

zeichnet. 

Die Unterscheidung zwischen sehr großen und klei-

nen oder mittleren Unternehmen ist von entschei-

dender Bedeutung, da die von der DSA auferlegten 

Verpflichtungen je nach Art der von den digitalen 

Unternehmen angebotenen Dienstleistungen sowie 

ihrer Größe verhältnismäßig sind. 

So unterliegen sehr große Anbieter von Vermitt-

lungsdiensten mit erheblichen sozialen Auswirkun-

gen strengeren Regeln als Kleinst- oder Kleinunter-

nehmen mit einer begrenzten Zahl von Nutzern. 

Die Verpflichtungen können in den kommenden Mo-

naten auf der Grundlage der festgestellten Ergeb-

nisse noch aktualisiert und überarbeitet werden. 

(gdw) 

 

Delegierte Rechtsakte grüner Wasserstoff veröf-

fentlicht 

Am 13. Februar 2023 wurden von der Europäischen 

Kommission zwei delegierte Rechtsakte veröffent-

licht, die eine Definition von „nachhaltigem Wasser-

stoff“ auslegen. Diese bauen auf der Erneuerbare-

Energien-Richtlinie (RED) auf, mithilfe derer die Ver-

wendung erneuerbarer, flüssiger und gasförmiger 

Verkehrskraftstoffe und recycelter Kohlenstoffkraft-

stoffe gefördert wird. Die Verwendung von fossilen 

Kraftstoffen zur Wasserstofferzeugung soll explizit 

vermieden werden. Dabei wird betont, dass die 

nachhaltige Produktionsweise von Wasserstoff ins-

besondere vor dem Hintergrund der russischen In-

vasion der Ukraine von Bedeutung und Dringlichkeit 

ist. 

In dem ersten Rechtsakt wird eine Mindestschwelle 

für die Einsparung von Treibhausgasemissionen im 

Rahmen des Lebenszyklus von nachhaltigem Was-

serstoff bestimmt. Dies bezieht sich sowohl auf die 

Erzeugung des Wasserstoffs (Elektrolyse), als auch 

auf indirekte Emissionen, die mit der Produktion und 

Nutzung zusammenhängen (z. B. Transport).   

Fortführend wird in dem zweiten Rechtsakt festge-

setzt, dass Wasserstoff mithilfe erneuerbarer Ener-

giequellen produziert werden muss, um als nachhal-

tig zu gelten. Die Energieversorgung kann sowohl 

über eine mit der Anlage direkt verbundene Energie-

quelle als auch über ein externes Stromnetz bezo-

gen werden. Im Sinne des Additionalitäts-Prinzips 

soll zudem sichergestellt werden, dass die Förde-

rung von Wasserstoff den Ausbau erneuerbarer 

Energien vorantreibt. Deswegen darf der für die Pro-

duktion notwendige Strom nur aus erneuerbaren 

Energieanlagen bezogen werden, die vor weniger 

als 36 Monaten in Betrieb genommen wurden. Der 

Rechtsakt regelt zusätzlich, dass Betreiber von An-

lagen Informationen über den Energieverbrauch und 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/dsa-guidance-requirement-publish-user-numbers
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2022:277:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=OJ:L:2022:277:TOC
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-02/C_2023_1086_1_EN_ACT_part1_v5.pdf
https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-02/C_2023_1087_1_EN_ACT_part1_v8.pdf
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die anschließende Energieherstellung im Laufe der 

Wasserstoffproduktion bereitstellen müssen. 

In diesem Zusammenhang hat die Europäische 

Partnerschaft für nachhaltigen Wasserstoff eine 

Reihe von Fördermöglichkeiten bekanntgegeben, 

die die Stärkung der europäischen Wasserstoffwirt-

schaft vorsehen. Bis zum 18. April um 17 Uhr kön-

nen sich transeuropäische Konsortien (bestehend 

aus mindestens drei Partnern aus drei europäischen 

Ländern) auf eine Förderung bewerben. Förder-

schwerpunkte beinhalten unter anderem die Erzeu-

gung nachhaltigen Wasserstoffs sowie die innova-

tive Anwendung im Bereich Verkehr, Heizung und 

Wärme. 

Weitere Informationen zu den Rechtsakten und den 

Fördermöglichkeiten sind auf der offiziellen Web-

seite der Clean Hydrogen Partnership zu finden. 

(ah) 

 

Green Bond Standard: Trilog abgeschlossen 

Am 28. Februar 2023 konnte eine Einigung im Trilog 

zwischen Rat und EU-Parlament erzielt werden. Zu 

den wichtigsten Punkten zählen u. a. klare Regeln 

zu den vom Rat geforderten sogenannten „Flexibility 

Pockets“, die von 20% auf 15% reduziert wurden. 

Diese ermöglichen bedingte Abweichungen von der 

100%-Taxonomiekonformitätspflicht – dazu gehö-

ren z.B. auch Bond-Erlöse, die in Wirtschaftstätig-

keiten investiert werden, für die noch keine Taxono-

miekriterien vorhanden sind. Dabei muss aber im-

mer sichergestellt werden, dass keines der sechs 

Taxonomie-Umweltziele beeinträchtigt wird (durch 

die sogenannten DNSH-Kriterien). Weiterhin konn-

ten sich der Rat und das Parlament auf freiwillige 

Offenlegungstemplates für Green und Sustainabi-

lity-Linked Bonds, die nicht nach dem EU Green 

Bond Standard (GBS) emittiert werden, einigen. Die-

ser Aspekt war für das Parlament zentral, um Gre-

enwashing zu vermeiden und mehr Transparenz 

und Vergleichbarkeit auf dem Green Bond Markt zu 

schaffen. Die Einigung sieht vor, dass freiwillige 

Templates durch einen delegierten Rechtsakt und 

nicht-verbindliche Kommissionsleitlinien eingeführt 

werden. Diese beinhalten eine Opt-in-Klausel für 

Emittenten, die die Templates verwenden möchten. 

Zudem wird der Rat im Rahmen der Überarbeitung 

der Prospektverordnung die Möglichkeit prüfen, 

ESG-Informationspflichten in den Wertpapierpros-

pekten zu integrieren. Schließlich haben sich der 

Rat und EU- Parlament auf eine siebenjährige Be-

standsschutzklausel für alle Bond-Erlöse verstän-

digt. Die Einigung muss jetzt formell vom Rat und 

Parlament gebilligt werden. Die EU GBS-Verord-

nung wird zwölf Monate nach dem Inkrafttreten an-

wendbar sein. (vdp) 

 

Net Zero Industry Act, Initiative zu kritischen 

Rohstoffen und Strommarktdesign vorgestellt 

Am 16. März 2023 stellte die Europäische Kommis-

sion ihren Net Zero Industry Act vor. Ziel es, Investi-

tionen in saubere Technologien – und damit deren 

Produktionsumfang – in Europa zu erhöhen, um die 

angestrebte europäische Klimaneutralität bis 2050 

zu erreichen. Dazu soll bis 2030 die Produktionska-

pazität für die wichtigsten „Netto-Null-Technologien“ 

mindestens 40 Prozent des europäischen Bedarfs 

decken. Das umfasst konkret u. a. Windturbinen, 

Wärmepumpen, Sonnenkollektoren, erneuerbarer 

Wasserstoff und CO2-Speicherung. Zudem wurde 

zur dauerhaften Sicherstellung der Versorgung eu-

ropäischer Industrien die Initiative zu kritischen Roh-

stoffen und, zwei Tage zuvor, die Reform des Strom-

marktdesigns veröffentlicht, durch die die Kommis-

sion den Ausbau erneuerbarer Energien fördern und 

Verbraucher besser schützen möchte. Zu den tra-

genden Säulen der Netto-Null-Industrie zählen: 

(i) Günstige Investitionsbedingungen, kürzere 

Genehmigungsfristen, strafferer Verfahren; 

(ii) Beschleunigung der CO2-Abscheidung; 

(iii) leichterer Marktzugang etwa mit Blick auf 

Bedingungen öffentlicher Ausschreibungen; 

(iv) Qualifikationsoffensiven; 

(v) Innovationsförderprogramme und 

(vi) eine „Net-Zero Europe“-Plattform.  

Die Einführung erneuerbaren Wasserstoffs soll 

durch eine Europäische Wasserstoffbank gefördert 

werden, die bereits vor Jahresende teilweise opera-

tiv sein soll. (db)

https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/index_en
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/call-proposals-2023-open_en
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/info-day-2023-presentation-call_en
https://www.clean-hydrogen.europa.eu/info-day-2023-presentation-call_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_23_1667
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_23_1661
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/reform-des-eu-strommarktes-kommission-will-ausbau-erneuerbarer-energien-vorantreiben-und-verbraucher-2023-03-14_de
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/reform-des-eu-strommarktes-kommission-will-ausbau-erneuerbarer-energien-vorantreiben-und-verbraucher-2023-03-14_de
file:///C:/Users/danielbolder/Downloads/Factsheet_Make_Europe_home_of_clean_tech_industries.pdf.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_23_1610
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STADTENTWIC KLUN G UND  RAUM ORDNUNG 

High-level Group für EU-Kohäsionspolitik ab 

2028+ eingerichtet 

Die Debatte zur Zukunft der EU-Kohäsionspolitik 

nach 2027 nimmt immer mehr an Fahrt auf. Daher 

hat die EU-Kommission eine hochrangige Experten-

gruppe erstellt. 18 Vertreter aus Wissenschaft, Poli-

tik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft werden sich mit 

der Bewältigung der im 8. Kohäsionsbericht genann-

ten Herausforderungen beschäftigen, um die zu-

künftige Cohesion Policies zu optimieren. Zwei ehe-

malige Europaabgeordnete aus Deutschland sind 

ebenfalls vertreten: Constanze Krehl (SPD) und 

Helga Trüpel (Grüne). 

Im Laufe des Jahres kommt die Gruppe in neun the-

matischen Sitzungen zusammen. Die dritte Sitzung 

findet am 27. April 2023 zum Thema „Tailored sup-

port / flexibility to support different development 

needs of regions“ statt und am 23. Mai 2023 erfolgt 

eine Sitzung, die sich insbesondere mit integrierten, 

ortsbezogenen Förderansätzen befassen wird. Alle 

Sitzungen können im Rahmen des Webstream Ser-

vices der Europäischen Kommission live verfolgt 

werden. Informationen und Updates zu den Ergeb-

nissen der Gruppe können auf der Webseite der Eu-

ropäischen Kommission gefunden werden. (ah/jos) 

 

Regelung städtischer Grünflächen: EU-Parla-

ment steuert auf Verschärfung in der Richtlinie 

zur Wiederherstellung der Natur zu 

Im Juni vergangenen Jahres veröffentlichte die EU-

Kommission einen Vorschlag über die Richtlinie zur 

Wiederherstellung der Natur. Das Gesetz soll die 

bisherigen Maßnahmen zur Wiederherstellung der 

Natur wie z. B. Renaturierung, Wiederaufforstung, 

Begrünung von Städten oder Beseitigung von Um-

weltbelastungen ausweiten, damit sich die Natur er-

holen kann. Die Richtlinie ist die erster ihrer Art und 

ist nicht gleichzusetzen mit der Errichtung von Na-

turschutzgebieten, sondern setzt erstmals rechts-

verbindliche Zielwerte im Bereich der grünen Infra-

struktur fest.  

Sie sieht außerdem erstmals auch eine explizite In-

tervention im Bereich städtischer Grünflächen vor. 

Zunächst soll bis 2030 kein Nettoverlust an städti-

schen Grünflächen mehr erfolgen. Bis 2050 soll eine 

Zunahme um 5 Prozent der städtischen Grünflä-

chen bis 2050 sowie eine Baumüberschirmung von 

mindestens 10 Prozent in allen europäischen Städ-

ten, Kleinstädten und Vororten realisiert werden. Zu-

dem soll eine Nettozunahme an Grünflächen er-

reicht werden, die in Gebäude und Infrastruktur inte-

griert sind.  

Derzeit befasst sich federführend der Umweltaus-

schuss im EU-Parlament mit der Richtlinie. Frakti-

onsübergreifend wurden Ende Januar Änderungs-

anträge eingereicht, welche die genannten Werte 

noch erweitern wollen. Die deutsche Gruppe der 

EVP-Abgeordneten hat hierfür einen Änderungsvor-

schlag eingebracht, die Werte für die städtischen 

Grünflächen bis 2050 um 10 Prozent zu erhöhen, 

die Änderungsanträge der Grünen Abgeordneten 

sahen u. a. bis zu 15 Prozent vor. Weitere Ände-

rungsanträge zielen darauf ab, vermehrt die Errich-

tung von Ruhezonen in Parks, Grünanlagen und 

Wohngebieten als Rückzugsorte sowie begrünte 

Dachflächen in die Definition zu städtischen Grün-

flächen zu integrieren. Die Abstimmungen stehen 

noch aus, mit einer Positionierung des EU-Parla-

mentes ist jedoch nicht vor Juli 2023 zu rechnen. 

(jos)  

 

Wettbewerb „Grüne Hauptstadt Europas“ 

Bis Ende April können sich europäische Städte auf 

den „European Green Capital Award 2025“ bewer-

ben. Im Rahmen dieses Wettbewerbs kürt ein Ex-

perten-Panel jedes Jahr eine europäische Stadt, die 

das Thema Umweltfreundlichkeit aktiv vorantreibt 

und somit die ökologische, wirtschaftliche und sozi-

ale Nachhaltigkeit in urbanen Räumen unterstützt. 

Damit wird das Ziel verfolgt, Städte zu ermutigen, 

sich aktuellen Problemlagen zu stellen und ambitio-

nierte Ziele im Bereich Nachhaltigkeit zu verfolgen. 

Für das Jahr 2023 wurde zum Beispiel die estländi-

sche Hauptstadt Tallinn für ihre Nachhaltigkeitsstra-

tegie „Talinn 2035“ zur „Grünen Hauptstadt Euro-

pas“ gewählt. Neben internationaler Anerkennung 

https://ec.europa.eu/regional_policy/information-sources/publications/reports/2022/eighth-report-on-economic-social-and-territorial-cohesion_en
https://webcast.ec.europa.eu/2nd-meeting-of-the-group-of-high-level-specialists-on-the-future-of-cohesion-policy-2023-03-09
https://webcast.ec.europa.eu/2nd-meeting-of-the-group-of-high-level-specialists-on-the-future-of-cohesion-policy-2023-03-09
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/how/future-cohesion-policy_en
https://ec.europa.eu/regional_policy/policy/how/future-cohesion-policy_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0304/COM_COM(2022)0304_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2022/0304/COM_COM(2022)0304_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-AM-740824_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/ENVI-AM-740824_DE.pdf
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warten auf die Gewinner neue Fördermöglichkeiten, 

die Mitgliedschaft im „European Green Capital Net-

work“ sowie die Teilnahme an verschiedenen 

Events im Bereich Nachhaltigkeit. 

Bewerben können sich bis zum 30. April 2023 

Städte mit mehr als 100.000 Bewohnern aus den 

EU-Mitgliedsstaaten sowie aus Drittstaaten, die mit 

dem „LIFE Programm“ assoziiert sind. Nach einer 

ersten Registrierung, erfolgt die Bewerbung über ein 

Online-Portal. Weitere Informationen und Hilfestel-

lungen zum Bewerbungsprozess sind in einer Bro-

schüre zusammengefasst. 

Nachdem im Juni 2023 die Finalisten verkündet wer-

den, sind diese im Oktober 2023 dazu aufgerufen, 

sich vor der Jury zu präsentieren. Am 5. Oktober 

wird dann der Gewinner des Wettbewerbs bekannt-

gegeben. Eine Übersicht zu der Auszeichnung und 

dem Wettbewerbsablauf findet sich auf der Web-

seite des European Green Capital Awards. (ah) 

 

Zwischenbilanz des Deutschen Aufbau- und 

Resilienzplans (DARP) 

Zwei Jahre nach Einführung der Aufbau- und Resili-

enzfazilität (ARP) zieht die Europäische Kommis-

sion eine positive Zwischenbilanz zu dem zentralen 

Instrument des NextGenerationEU Aufbauplans. 

In Reaktion auf die Herausforderungen der Covid-19 

Pandemie wurde die Fazilität etabliert, um mit einem 

Budget von rund 203 Milliarden Euro eine Reihe an 

Maßnahmen zu fördern. Zentrales Handlungsfeld ist 

die Senkung der Treibhausgasemissionen um min-

destens 55 Prozent bis 2030. Auch in die Bereiche 

Digitalisierung und Soziales fließen finanzielle Mit-

tel. Nach Angaben der Kommission leisten die In-

vestitionen des NextGenerationEU-Aufbauplans ei-

nen essenziellen Beitrag zur wirtschaftlichen Erho-

lung der Mitgliedsstaaten nach der Pandemie. So 

wird geschätzt, dass das BIP der EU im Jahr 2024 

einen Anstieg von rund 1,5 Prozent erzielen wird. 

Deutschland erhält rund 25 Milliarden Euro, die im 

Rahmen des Deutschen Aufbau- und Resilienzplans 

(DARP) in diverse Maßnahmen investiert werden, 

unter anderem zur Förderung des klimafreundlichen 

Bauens. Ziel ist es, die jährlichen CO2 Emissionen 

des Gebäudesektors um ca. 40 Prozent zu reduzie-

ren. Erreicht werden soll dies zum Beispiel durch 

eine Steigerung der Energieeffizienz von Gebäuden 

mittels Gebäudesanierungen. Des Weiteren setzt 

die Bundesregierung auf einen Ausbau des Holz-

bausektors und auf Investitionen in kommunale Re-

allabore der Energiewende. 

Ab Frühjahr 2023 kommt zusätzlich das REPowe-

rEU-Kapital hinzu, mithilfe dessen Reformen und In-

vestitionen zur Bewältigung der globalen Energie-

krise umgesetzt werden sollen. Als Teil des Euro-

pean Green Deals sollen somit Maßnahmen voran-

getrieben werden, die auf die Unabhängigkeit der 

EU von fossilen Brennstoffen abzielen. 

Die Mittelzuteilungen pro Mitgliedsstaat können auf 

dem digitalen Aufbau- und Resilienzscoreboard der 

Kommission eingesehen werden. Eine Übersicht 

der deutschen Investitionsschwerpunkte und -tätig-

keiten liefert das Bundesministerium der Finanzen 

auf der Webseite zum DARP. (ah)

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGCA-EGLA2025_RegistrationPortal
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EGCA-EGLA2025_ApplicationPortal
https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-01/EGCA-EGLA2025_Guidance%20Note_0.pdf
https://environment.ec.europa.eu/system/files/2023-01/EGCA-EGLA2025_Guidance%20Note_0.pdf
https://environment.ec.europa.eu/topics/urban-environment/european-green-capital-award_en
https://germany.representation.ec.europa.eu/news/schub-fur-grune-und-digitale-transformation-zwei-jahre-aufbau-und-resilienzfazilitat-arf-2023-02-21_de
https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-aufbau-und-resilienzplan.html
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WOHNUNGS-  UND IMM OBILIENWIRTSCHAFT  

Standpunkt des EU-Rates zur Regulierung der 

Datenerhebung und -austausch bei der Kurzzeit-

vermietung von Unterkünften 

Am 2. März 2023 haben sich die EU-Wettbewerbs-

minister auf ein Mandat zur Regulierung der Daten-

erhebung und des Datenaustauschs bei Kurzzeit-

vermietungen geeinigt. 

Im November 2022 veröffentlichte die Kommission 

ihren Vorschlag für eine Verordnung über die Erhe-

bung und den Austausch von Daten im Zusammen-

hang mit Dienstleistungen im Bereich der kurzfristi-

gen Vermietung von Unterkünften. Mit der Schaf-

fung eines Rahmens für die Erhebung und den Aus-

tausch von Daten werden die Vorschriften für die auf 

dem Markt für kurzfristige Unterkunftsvermietung tä-

tigen Plattformen EU-weit harmonisiert. 

Nun werden die Mitgliedstaaten, die Daten von ver-

schiedenen Plattformen benötigen, verpflichtet sein, 

eine einheitliche nationale digitale Anlaufstelle ein-

zurichten, die den Datenaustausch zwischen Behör-

den und Online-Plattformen für Kurzzeitmieten er-

möglicht. Darüber hinaus werden alle Unterkünfte, 

die für einen begrenzten Zeitraum zur Miete ange-

boten werden, mit einer Registrierungsnummer ver-

sehen, mit der die Behörden die Person identifizie-

ren können, die die Unterkunft mieten möchte. Die 

Online-Plattformen werden außerdem verpflichtet, 

stichprobenartig zu überprüfen, ob jemand eine fal-

sche Erklärung abgegeben oder eine ungültige Re-

gistrierungsnummer mitgeteilt hat. 

Mit der Einführung dieser neuen Vorschriften will die 

EU die Kosten und den bürokratischen Aufwand für 

die Plattformen und die Gastgeber verringern und 

gleichzeitig den zuständigen Behörden die erforder-

lichen Daten zur Verfügung stellen. Nach der Verab-

schiedung der Verordnung müssen die Mitgliedstaa-

ten Informationen bereitstellen, die es Bürgern, On-

line-Plattformen, Behörden und Gastgebern ermög-

lichen, die Gesetze für kurzfristige Unterkunfts-

dienste zu verstehen. Unter anderem müssen sie In-

formationen über die Registrierungsverfahren und 

die Zugangsvoraussetzungen zur Verfügung stellen. 

Sobald das EU-Parlament seinen Standpunkt fest-

gelegt hat, werden die Trilog-Verhandlungen zwi-

schen Rat und Europäischem Parlament beginnen. 

(gdw) 

 

Anstieg der erneuerbaren Energien bei der 

Wärme- und Kälteversorgung 

Laut einer am 3. Februar 2023 veröffentlichten Stu-

die des EU-Statistikamtes Eurostat nimmt die Nut-

zung erneuerbarer Energien zum Heizen und Küh-

len in der EU allmählich zu, obwohl im Jahr 2021 ein 

leichter Rückgang von 0,1 Prozentpunkten verzeich-

net wurde, der auf den erhöhten Verbrauch von 

Brennstoffen nach der Aufhebung der Corona-Maß-

nahmen zurückzuführen ist. 

2021 lag der Anteil der erneuerbaren Energien am 

Bruttoendverbrauch für Heiz- und Kühlzwecke bei 

22,9%, gegenüber 23,0% im Jahr 2020. Zum Ver-

gleich: 2004 lag dieser Anteil noch bei 11,7%. 

Der Anstieg hängt in erster Linie mit dem Einsatz 

von Biomasse und Wärmepumpen zusammen. 

Energie zum Heizen und Kühlen macht fast 50% des 

gesamten Bruttoendenergieverbrauchs der EU aus. 

Die Länder mit den höchsten Anteilen an erneuerba-

ren Energien bei Heizung und Kühlung sind Schwe-

den mit 68,6%, Estland - 61,3%, Lettland - 57,4% 

und Finnland - 52,6%. Am anderen Ende der Skala 

liegen Irland mit 5,2%, die Niederlande - 7,7% und 

Belgien 9,2%. Deutschland liegt mit 15,43% Anteil 

an Energie aus erneuerbaren Quellen leicht unter 

dem europäischen Durchschnitt. 

Allerdings meldeten alle EU-Mitgliedstaaten einen 

Anstieg zwischen 2004 und 2021. Den höchsten An-

stieg verzeichnete Zypern (+32,1 Prozentpunkte), 

gefolgt von Malta (+30,3 Punkte), Estland (+28,0 

Punkte) und Schweden (+22,7 Punkte). (gdw) 

 

ECON verabschiedet MiFID/R-Bericht 

Am 01. März verabschiedete der Wirtschafts- und 

Währungsausschuss (ECON) seinen Bericht zur 

Revision der Richtlinie und der Verordnung über 

Märkte für Finanzinstrumente (MiFID und MiFIR). 

Diese Regelungen zu Wertpapierdienstleistungen 

https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-6522-2023-INIT/de/pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230203-1?pk_campaign=ENER+Newsletter+FEBRUARY+2023&language=de
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20230203-1?pk_campaign=ENER+Newsletter+FEBRUARY+2023&language=de
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und Handelsaktivitäten haben das Ziel, Transparenz 

und Effizienz der europäischen Märkte zu erhöhen. 

Ein besonderer Fokus liegt dabei auf Datenqualitäts-

standards und Anlegerschutz, konsolidierten Markt-

daten und Transparenz. U. a. unterstützt der Aus-

schuss das elektronische konsolidierte Band (con-

solidated tape). Da genaue und vergleichbare 

Marktdaten als essentiell für eine informierte Ent-

scheidungsfindung angesehen werden, haben sich 

die Abgeordneten für ein EU-weites consolidated 

tape ausgesprochen, das Umsatz- und Preisdaten 

verschiedener Börsen kontinuierlich zusammen-

fasst und so marktübergreifend in Echtzeit einen ein-

zigen Referenzpreis für jede Anlageklasse (Aktien, 

börsengehandelte Fonds, Anleihen und Derivate) 

bereitstellt. Diese Referenzwerte sollen auch zu ei-

nem akzeptablen Preis öffentlich zugänglich sein. 

Am 27. März veröffentlichte die europäische Wert-

papieraufsichtsbehörde ESMA ihre Richtlinien zu 

Anforderungen an MiFID-Produkte (basierend auf 

den Richtlinien von Juni 2017). Diese werden noch 

in die offiziellen EU-Amtssprachen übersetzt. Zwei 

Monate nach Veröffentlichung der Übersetzungen 

auf der ESMA-Website sind die Richtlinien anwend-

bar. (db) 

 

ESRB sieht weiteren Regelungsbedarf bei Deri-

vateregulierung 

Am 21. März veröffentlichte das European Systemic 

Risk Board (ESRB) zwei Briefe an das Europäische 

Parlament und den Rat mit Blick auf die Überprüfung 

der European Market Infrastructure Regulation 

(EMIR), Das ESRB unterstreicht dabei, dass aus 

seiner Sicht weiterer Änderungsbedarf besteht. (db) 

 

ESMA-Konsultation zur Verwendung von ESG-

Begriffen im Fondsnamen 

Das Thema „Greenwashing“ bleibt im Finanzsektor 

weiter von großer Bedeutung. Eine entsprechend 

hohe Anzahl von Stellungnahmen ist daher auch auf 

den am 18. November 2022 durch die europäische 

Wertpapieraufsichtsbehörde ESMA zur Konsultation 

gestellten Vorschlag für Richtlinien zur Verwendung 

von „ESG-bezogenen“ Begriffen im Fondsnamen zu 

verzeichnen. In dem Vorschlag steht insbesondere 

der Ansatz im Mittelpunkt, dass im Falle der Verwen-

dung von „ESG“ im Fondsnamen mindestens 80% 

der Investments ökologische oder soziale Merkmale 

oder nachhaltige Investmentziele Im Sinne der Of-

fenlegungsverordnung (SFDR) aufweisen. Vielfach 

wird jedoch eine fehlende Berücksichtigung immobi-

lienspezifischer Aspekte ebenso kritisiert, wie der 

Umstand, dass durch die vorgeschlagenen Investiti-

onsquoten lediglich der Status Quo bereits grüner 

Immobilien abgebildet werde. „Manage-to-green“-

Ansätze – mit dem Ziel, das Potential von Altbestän-

den als wichtigem Schritt hin zur Verbesserung der 

Energieeffizienz von Immobilien zu heben – würden 

dagegen nicht hinreichend berücksichtigt. Die fina-

len ESMA- Richtlinien sollen im 2. oder 3. Quartal 

2023 veröffentlicht werden. (db)

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-03/ESMA35-43-3448_Final_report_on_MiFID_II_guidelines_on_product_governance.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/2023-03/ESMA35-43-3448_Final_report_on_MiFID_II_guidelines_on_product_governance.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter230320_on_emir_review_mep~058e272ec7.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter230320_on_emir_review_mep~058e272ec7.en.pdf
https://www.esrb.europa.eu/pub/pdf/other/esrb.letter230320_on_emir_review~f6a95f64c5.en.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-472-373_guidelines_on_funds_names.pdf
https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma34-472-373_guidelines_on_funds_names.pdf
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FINANZM ÄRKTE UND  FINANZIER UNGSFRAGEN  

Einigung über europäische langfristige Invest-

mentfonds 

Am 12. Januar 2023 erzielten das Europäische Par-

lament und der Rat eine Einigung zur Überarbeitung 

des Rahmens für europäische langfristige Invest-

mentfonds (ELTIF). 

Der ELTIF-Rechtsrahmen enthält u.a. detaillierte 

Fondsregeln für zulässige Vermögenswerte und In-

vestitionen, Diversifizierung und Portfoliozusam-

mensetzung. ELTIF-Fonds sind die einzigen Fonds 

für langfristige Anlagen, die grenzüberschreitend so-

wohl an professionelle als auch an Kleinanleger ver-

trieben werden können.  

Ziel der Überarbeitung war es, verschiedene Ein-

schränkungen auf der Angebots- und Nachfra-

geseite zu überwinden. Durch die Änderungen sol-

len mehr Finanzmittel in kleine und mittlere Unter-

nehmen (KMU) und langfristige Projekte fließen, die 

zur Umsetzung des digitalen Wandels beitragen. 

Die Mitgesetzgeber überprüften den Umfang der för-

derfähigen Vermögenswerte und Investitionen, die 

Anforderungen an die Portfoliozusammensetzung 

und -diversifizierung, die Bedingungen für die Auf-

nahme und die Vergabe von Barmitteln und anderen 

Fondsregeln, einschließlich Nachhaltigkeitsaspek-

ten. Das Paket enthält auch Vorschriften, die es 

Kleinanlegern erleichtern sollen, in ELTIF zu inves-

tieren, und gleichzeitig einen starken Anlegerschutz 

gewährleisten. 

Der revidierte Vorschlag wird nun im Plenum des 

Europäischen Parlaments zur Abstimmung gestellt. 

(gdw) 

 

EBA Industry on Green loans and mortgages 

Am 13. Februar 2023 veröffentlichte die Europäi-

sche Bankenaufsichtsbehörde (EBA) eine Bran-

chenumfrage zum Thema „Green loans and mortga-

ges“ Die Umfrage richtet sich an Kreditinstitute und 

zielt darauf ab, quantitative und qualitative Informa-

tionen zu diesem Themenbereich zu sammeln. Die 

Ergebnisse sollen im Rahmen des Call for Advice 

der Europäischen Kommission vom November 2022 

zur Definition und zu möglichen Unterstützungsin-

strumenten für umweltfreundliche Kredite und Hypo-

theken für Privatkunden und KMU verwendet wer-

den. 

Institute, die an einer Teilnahme an der Umfrage in-

teressiert sind, müssen sich an ihre zuständige nati-

onale Behörde in ihrem EU-/EWR-Land wenden, um 

die Vorlagen für die Umfrage sowie Informationen 

über das Verfahren zu erhalten. Die Frist für die Ein-

reichung von Beiträgen ist der 7. April 2023. 

Im Anschluss an die Umfrage wird EBA einen Bran-

chen-Workshop mit den an der Umfrage teilnehmen-

den Instituten veranstalten. (vdp)

https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ECON/AG/2023/01-12/1269514EN.pdf
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REGIOSTARS-Awards 

Die EU-Kommission ruft derzeit EU-geförderte Pro-

jekte zur Teilnahme am REGIOSTARS-Wettbewerb 

auf. Bis zum 31. Mai 2023 besteht die Möglichkeit, 

sich in sechs verschiedenen Kategorien (z. B. „A 

Competitive and Smart Europe“, „A Green Europe“) 

auf die Auszeichnung zu bewerben. Dabei sollen 

Projekte, die aus EU-Mitteln gefördert werden und 

beispielhaft für die Erfolge europäischer Regional 

Policy stehen, für ihren positiven Beitrag ausge-

zeichnet werden. 

Die Bewerbung erfolgt über die Website des RE-

GIOSTARS-Awards. Die Finalisten können sich im 

Oktober im Rahmen der „European Week of Regi-

ons and Cities“ in Brüssel vorstellen. Die Gewinner 

werden am 16. November 2023 auf der RE-

GIOSTARS-Zeremonie in Ostrava (Tschechische 

Republik) bekanntgegeben. Die ausgezeichneten 

Projekte erhalten schließlich von der Generaldirek-

tion für Regionalpolitik und Stadtentwicklung (DG 

REGIO) die Unterstützung zur Organisation einer lo-

kalen Kommunikationskampagne, mit der ihre Pro-

jektarbeit vorangetrieben und gefördert werden soll. 

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite 

des Wettbewerbs REGIOSTARS-Awards. (ah) 

https://regiostarsawards.eu/docs/form/Application_form_2023_EN.doc
https://regiostarsawards.eu/docs/form/Application_form_2023_EN.doc
https://regiostarsawards.eu/docs/form/Application_form_2023_EN.doc

